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Die Gemeindeversammlung Laufen gestützt auf § 47 Absatz 2 des Gemeindegesetzes 
vom 28. Mai 1970 (GemG) und § 9 des Gesetzes über die Ausrichtung von Mietzins-
beiträgen vom 20. März 1997 beschliesst: 
 
§ 1 Zweck  
 
Dieses Reglement bezweckt den Vollzug des Gesetzes über die Ausrichtung von Mietzins-
beiträgen (MBG). 
 
§ 1a Kreis der Bezügerinnen und Bezüger1 
 
1 Familien, Alleinerziehende, Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger in bescheidenen 
Verhältnissen mit Wohnsitz in Laufen haben bei übermässig hohen Mietzinsbelastungen im 
Verhältnis zum Einkommen Anspruch auf einen Mietzinsbeitrag, wenn dadurch die 
Sozialhilfeabhängigkeit vermieden werden kann. 
 
2 Anspruchsberechtigt sind: 
a. Schweizerinnen und Schweizer, 
b. Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung C, sofern sie 

mindestens 2 Jahre Wohnsitz im Kanton haben,  
c. Flüchtlingen mit Aufenthaltsbewilligung B sofern sie mindestens 5 Jahre Wohnsitz in 

der Schweiz und 2 Jahre Wohnsitz in der Stadt Laufen haben, 
d. übrige Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung B, sofern sie 

mindestens 2 Jahre Wohnsitz in der Stadt Laufen haben. 
 
§ 2 Aktuelles Jahreseinkommen  
 
1 Das aktuelle Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus sämtlichen Einkünften der im 
gemeinsamen Haushalt lebenden natürlichen Personen. Es umfasst das um die 
gesetzlichen Abzüge reduzierte Brutto-Einkommen; davon abgezogen werden 
Erwerbsunkosten, wie Auslagen für Fahrt zur Arbeitsstätte, Verpflegungsmehraufwand, 
übrige berufsbedingte Auslagen und AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen wie die 
abzugsfähigen Beiträge an die berufliche Vorsorge (2. Säule) gemäss Steuer- und 
Finanzgesetz.  
 
2 Dem aktuellen Jahreseinkommen zugerechnet werden ausserdem nicht steuerbare 
Einkünfte der Haushaltmitglieder  
 
§ 3 Jahresnettomiete  
 
1 Als Jahresnettomiete gilt der vertraglich vereinbarte Jahreszins ohne Nebenkosten.  
 
2 Besteht ein Untermietverhältnis, so wird die Jahresnettomiete um eine dem 
Untermietverhältnis angemessene ortsübliche Jahresmiete reduziert.  
 
§ 4 Höchstmieten  
 
1 Für die Betragsberechnungen werden Jahresnettomieten bis zu den folgenden 
Höchstbeträgen angerechnet: 
 
Bei 1 im gleichen Haushalt lebenden Peron CHF 12'000.— 
Bei 2 im gleichen Haushalt lebenden Personen CHF 15'000.— 
Bei 3 im gleichen Haushalt lebenden Personen CHF 17'000.— 
Bei 4 im gleichen Haushalt lebenden Personen CHF 19'000.— 
Für jede weitere Person zusätzlich CHF 1'100.— 

                                           
1 Änderung Gemeindeversammlung 28. Juni 2018, in Kraft 1. September 2018 



 

 
2 Im Falle einer höheren Miete ist der Teil, der den Höchstbetrag gemäss Abs. 1 über-
steigt, nicht beitragsberechtigt. 
 
§ 5 Jahreseinkommenshöchstgrenze  
 
Das Jahreshöchsteinkommen setzt sich zusammen aus dem Jahresgrundbedarf gemäss  
§ 8 und der Höchstmiete pro Jahr. Ist das Jahreseinkommen höher, besteht kein 
Anspruch auf einen Mietzinsbeitrag.  
 
§ 6 Vermögenshöchstgrenze  
 
Hat der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin ein aktuelles Reinvermögen von mehr als 
CHF 15'000.00 bei alleinstehenden Personen, bzw. mehr als CHF 20'000.00 bei Familien, 
besteht kein Anspruch auf einen Mietzinsbeitrag.  
 
§ 7 Angemessenheit der Wohnungsgrösse  
 
Ein Mietzinsbeitrag wird nur ausgerichtet, wenn 
 

a. bei Einzelpersonenhaushalten die Zahl der Zimmer nicht mehr als 3 beträgt oder 
 

b. bei Haushalten mit zwei oder mehr Bewohner/innen die Zahl der Zimmer die Zahl 
der Bewohner/innen um nicht mehr als 1 übersteigt. 

 
§ 8 Massgeblicher Jahresgrundbedarf 
 

1 Der Jahresgrundbedarf beträgt 120% des Grundbedarfs gemäss Sozialhilfegesetz vom 
21.06.2001. 
 
2 Zum Betrag gemäss Abs. 1 hinzugerechnet werden die Grundprämie der Krankenver-
sicherung sowie die Mietnebenkosten. 
 
§ 9 Tragbares Mass der Mietzinsbelastung  
 
Die tragbare Miete ist die Differenz zwischen Jahreseinkommen und Jahresgrundbedarf.  
 
§ 10 Berechnung des Mietzinsbeitrages 
 
1 Der Mietzinsbeitrag entspricht dem tragbaren Mass der Mietzinsbelastung unter 
Berücksichtigung von § 4 Abs. 2. 
 
2 Bei übermässig hohen Nebenkosten kann der Stadtrat den Mietzinsbeitrag angemessen 
kürzen. 
 
§ 12 Mindestbeitrag 
 
Mietzinsbeiträge unter CHF 120.00 pro Jahr werden nicht ausgerichtet. 
 
§ 13 Verfahren und Zuständigkeit 
 
1 Gesuche um Gewährung von Mietzinsbeiträgen sind der Stadtverwaltung unter Beilage 
der notwendigen Unterlagen einzureichen. 
 
2 Im Falle eines zustimmenden Entscheides werden die Beiträge ab Zeitpunkt der 
Gesuchseinreichung gewährt. 
 



 

3 Die Zusicherung gilt nur für ein Kalenderjahr, längstens jedoch bis zum Eintritt einer 
Veränderung bei einem Berechnungsfaktor. 
 
4 Veränderungen in den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen sind 
meldepflichtig. 
 
5 Die zugesprochenen Mietzinsbeiträge werden quartalsweise im Voraus (mit Ausnahme 
des 1. Quartals) ausbezahlt. 
 
§ 14 Anpassung an die Teuerung 
 
Die in diesem Reglement enthaltenen Beträge können vom Stadtrat angemessen an die 
Teuerung angepasst werden. 
 
§ 15 Rechtsmittel 
 
Gegen Entscheide der Stadtverwaltung kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet 
beim Stadtrat Einsprache erhoben werden. 
 
§16 Strafbestimmungen 
 
Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise die unrecht-
mässige Ausrichtung eines Mietzinsbeitrages erwirkt, wird mit einer Busse in der Höhe 
von maximal CHF 5'000.00 bestraft. 
 
§ 17 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Mit Inkrafttreten dieses Reglements wird das Reglement über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen vom 3. März 1998 aufgehoben. 
 
§ 18 Inkrafttreten 
Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten nach der Genehmigung durch die 
Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion. 
 
 
Genehmigungsvermerke 
 
Vom Stadtrat mit Beschluss 71 vom 18. März 2013 genehmigt.  
 
Laufen, 19. März 2013 
 
Stadtrat Laufen 
Präsident:   Stadtverwalter: 
 
 
sig.    sig. 
Alexander Imhof  Walter Ziltener 
 
 
 
Von der Gemeindeversammlung vom 26. September 2013 beschlossen. 
 
Laufen, 2. Oktober 2013 
 
Namens der Gemeindeversammlung 
Vizepräsident:  Stadtverwalter: 
 
 



 

sig.    sig. 
Dieter Jermann  Walter Ziltener 
 


